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Der Irrtum des VPnD
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Staatsversicherung wird nicht billiger

es. Durch ein» Verstaatlichung der Motore 
fahrzeug- und Fahrrad-Haftpflichtversiche
rung, wie sie der Schweizerisch? Verband des 
Personals öffentlicher Dienste (VPPD) mit 
einer Initiativ», über die an 26. September 
abgestinnt wird, erreichen will, werden die 
Prämien nicht billiger. Die Behauptung des 
VPOD, eine Staatsversicherung sei g’“rstirr*r, 
ist zumindest in diesen Fall ein Irrt un. Auch 
ein? bunde se irdene Fa^-pflichtversicherung 
nuss Prozent der Prämien für Schadenauf- 
wendungen verwenden, genau wie eine pri- 
vatwirtschaftliche Versicherung!

Für den Schadenverlauf zeichnet allein der 
Verkehrsteilnehmer verantwortlich. Die Versi
cherungsgesellschaften halten die Schadenauf
wendungen mit einer Gemeinschaftsstatistik 
fest, welche 9o Prozent des gesamten Marktes 
umfasst und die wichtigste Grundlage für die 
Prämienberechnung darstellt. Die Prämien 
werden gestützt auf die Gereinschaftsstatistik 
und auf Grund von verschiedenen Ueberle- 
gungen kalkuliert. Dieser Vorauskalkulation 
wird eine Fachkalkulation über die Vergan
genheit angeschlossen. Erweist sich ein Tarif 
im Nachhinein als zu hoch, wird die sich zu
gunsten des Verkehrsteilnehmers ergebende 
Differenz auf die künftigen Prämien ange
rechnet. Eine StaatsVersicherung könnte kei
nen besseren und gerechteren Veg einschia
rori.

Von einem "Fi es enges chä ft" der Versiche
rer, wie es von V^nD behauptet wird, kann 
überhaupt keine Fede sein, denn von den 26 
Prozent der übriggebliebenen Prnmieneinnah- 
nen sind nur drei Prozent Gewinn Der Fest 
dient zur Deckung der Unkosten. Ein über 
drei Prozent hir.ausgehender Gewinn zugun
sten der Versicherer kann nach den gelten
den System d»r retrospektiven Berechnung, 
der Fachkalkulation, gar nicht entstehen, 
denn dieses System bietet Gewähr dafür, dass 
all*1*5 Ili re zusätzliche Gewinne der Versicherer 
wieder den Versicherten zugute kommen. 
Schliesslich wacht das Eidgenössische Versi
cherungsamt als Aufsichtsbehörde bei der 
Prüfung der Tarife darüber, dass die Zah
lungsfähigkeit der Versicherer nicht durch zu
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niedrig? Prärien gefährdet und der Versi
cherte nicht durch zu hohe Prämienansätze 
übervorteilt wird.

Beispielhaft sind die anfänglichen Antrrge 
^or Versicherer ffr die Tarife 1972 auf Prä
mienerhöhung bis zu 38,5 Prozent für Perso
nenwagen. Die Aufsichtsbehörde akzeptierte 
diese Erhöhung nicht und erreichte auf den 
Verhandlungsweg, dass die endgültigen Tarif
verträge der Versicherer schliesslich nur 
noch auf "Präraienerhöhunren von rund 18 
^roz^nt r*lautût haben. Pie Genehmigungs- 
Verfügungen über die Erhöhung der Perso- 
nenwagentarife 1972 waren übrigens Gegen
stand èiner Vervt,ltnngßheechwerde- und einss Ver- 
waltungsg^ri chtsh^schwerdeverfahrens. So
wohl das Eidgenössische Justiz- und Polizei
departement als auch das ^und«sgericht ha
ben die Beschwerden mit der Begründung ah- 
p-^l^hnt, dass der angefochtene Prämientarif 
keine Uebervorteilun.? der Versicherten be
deutet und dsss das Eidgenössische Versichp- 
rungsamt sein Ermessen weder missbraucht 
noch überschritten hat.

Es ist durchaus nörrlich, eine staatliche Mo
torfahrzeug- und Fahrrad-Haftpflichtversiche
rung günstiger als eine privatwirtschaftliche 
zu gestalten. Eine Variante war®, im Bereich 
der Schadenaufwendunge-n mit grossen Fteu- 
ergeldzuschüsssn zu operieren, Pies käme im 
Endeffekt ein-r indirekten "Subventionie
rung" von Verkehrsunf^llen gleich. Per Fuss- 
gänger oder der unfallfrei fahrende Automo
bilist müsste auf Umwegen einen Unfall, bei 
dem er gar nicht beteiligt war, finanziell mit
traren, Ein solches Ansinnen kann selbst von 
den VPCD-Ieuten nicht befürwortet werden,
Pie zweite Möglichkeit zu einer Verbilligung 
bestände darin, dass die üblichen Dienstlei
stungen ab gebaut würden. Die persönliche 
Beratung des Versicherungsnehmers, die indi
viduelle Schadenerledi gung, Uebernahme ver
schiedener Formalitäten etc, würden dahin-fal- 
len. Damit wäre aber der Unterrang einer 
tatkräftigen, gerechten und individuellen Ver
sicherung besiegelt, sie würde in der Bürokra
tie verstauben* Ob dafür der VrOD einmal 
geradestehen wollte, bleibe-dahingestellt,,, ^  
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